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die rechtslage ist je nach bundesland unterschiedlich; deine angaben sind da nicht korrekt.
zumindest die amtsärztliche attestpflicht kann und wird (häufig! in vielen gymnasien um die
zehn bis dreißig fälle bei 800-1800 Schüler) in bayern z.b. oft ausgesprochen. *ohne*
zustimmung der eltern, und zwar gerade in solchen "kind ist entschuldigt, aber verdacht auf
gefälligkeitsatteste"-fällen. die eltern werden lediglich informiert. man kennt ja auch die
betreffenden ärzte im umfeld einer schule, die sowas öfters ausstellen, dann irgendwann beim
namen. meist greift die maßnahme sehr schön und die kinder bzw. jungen erwachsenen sind
plötzlich viel gesünder.
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